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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/2322, 15/2891 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Architektenge-
setzes, der Bayerischen Bauordnung, des Bayerischen 
Lehrerbildungsgesetzes, des Bayerischen Beamtengeset-
zes und des Bayerischen Ingenieurgesetzes 

§ 1 

Änderung des Bayerischen Architektengesetzes 

Art. 11 des Bayerischen Architektengesetzes (BayArchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. August 1994 
(GVBl S. 934 BayRS 2133-1-I), zuletzt geändert durch § 7 
Abs. 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 2004 (GVBl S. 400), 
wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach den Worten „Europäischen 
Wirtschaftsraum“ die Worte „(Mitglied- oder Ver-
tragsstaat)“ eingefügt. 

b) Es werden folgende Sätze 3 bis 5 angefügt: 
„3Zu prüfen sind auch Diplome, Prüfungszeugnisse 
und sonstige Befähigungsnachweise im Bereich der 
Architektur, die die betreffende Person außerhalb 
der Europäischen Union erworben hat, sofern diese 
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi-
gungsnachweise bereits in einem Mitgliedstaat an-
erkannt worden sind, sowie die in einem Mitglied-
staat absolvierten Ausbildungsgänge und die dort 
erworbene Berufserfahrung. 4Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend für Drittstaaten und Drittstaatsan-
gehörige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt. 5Eine Ent-
scheidung über das Vorliegen der Anerkennungs-
voraussetzungen muss innerhalb von drei Monaten 
nach Einreichung des Antrags zusammen mit den 
vollständigen Unterlagen ergehen.“ 

2. Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 
b) Es werden folgende Sätze 2 bis 4 angefügt: 

„2Die zweijährige Berufserfahrung darf nicht ver-
langt werden, wenn die gemäß Satz 1 erforderli-
chen Ausbildungsnachweise den Abschluss einer 
reglementierten Ausbildung in Sinn des Art. 1 
Buchst. d a) der Richtlinie 89/48/EWG des Rates 
vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Re-
gelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, 
die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl EG Nr. L 19 S. 16), geändert 
durch Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl 
EG Nr. L 206, S. 1), bestätigen. 3Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend für Drittstaaten und Dritt-
staatsangehörige, soweit sich hinsichtlich der Dip-
lomanerkennung nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt. 4Eine 
Entscheidung über das Vorliegen der Anerken-
nungsvoraussetzungen muss innerhalb von vier 
Monaten nach Einreichung des Antrags zusammen 
mit den vollständigen Unterlagen ergehen.“ 

§ 2 

Änderung der Bayerischen Bauordnung 

Art. 68 Abs. 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. August 1997 (GVBl 
S. 433, BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 58 
des Gesetzes vom 7. August 2003 (GVBl S. 497), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Satz 1 werden die Worte „die an einer deutschen 
Hochschule, einer deutschen öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Ingenieurschule oder an einer dieser 
gleichrangigen deutschen Lehreinrichtung das Studium 
erfolgreich abgeschlossen haben“ durch die Worte „die 
nach dem Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung 
„Ingenieur und Ingenieurin“ (Ingenieurgesetz) die Be-
rufsbezeichnung Ingenieur oder Ingenieurin führen dür-
fen“ ersetzt. 

2. Satz 2 wird aufgehoben; die Satzbezeichnung 1 ent-
fällt. 

§ 3 

Änderung des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes 

Art. 7 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Lehrerbildungsgeset-
zes (BayLBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Dezember 1995 (GVBl 1996 S. 160, ber. S. 40, BayRS 
2238-1-UK), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 81 des Gesetzes 
vom 7. August 2003 (GVBl S. 497), erhält folgende Fas-
sung: 
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„1Für Personen, die in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ein Diplom 
erworben haben, das eine Ausbildung für den Beruf des 
Lehrers abschließt, oder die die Berechtigung erworben 
haben, den Beruf des Lehrers auszuüben, sind für die Fest-
stellung der Lehramtsbefähigung die Richtlinien des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 
über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-
schuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsaus-
bildung abschließen (89/48/EWG) und die Richtlinie des 
Rates der Europäischen Gemeinschaften 92/51/EWG vom 
18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur 
Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergän-
zung zur Richtlinie 89/48/EWG jeweils geändert durch die 
Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl EG Nr. L 206 S.1) sowie 
die nach diesem Gesetz ergehenden Ausführungsvorschrif-
ten maßgebend; dies gilt entsprechend für Drittstaaten und 
Drittstaatsangehörige, soweit sich hinsichtlich der Diplom-
anerkennung nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

§ 4 

Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

In Art. 22a Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Beamtengesetzes 
(BayBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. August 1998 (GVBl S. 702, BayRS 2030-1-1-F), zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2004 
(GVBl S. 489), wird nach der letzten Klammer angefügt: 

„jeweils geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001 
(ABl EG Nr. L 206 S.1),“ 

§ 5 

Änderung des Bayerischen Ingenieurgesetzes 

Art. 2a des Gesetzes zum Schutze der Berufsbezeichnung 
„Ingenieur und Ingenieurin“ – Ingenieurgesetz – IngG – 
(BayRS 702-2-W), zuletzt geändert durch § 53 des Geset-
zes vom 24. April 2001 (GVBl S. 140), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In Abs. 1 Nr. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Die zweijährige Berufserfahrung darf jedoch nicht 
verlangt werden, wenn der gemäß Satz 1 Halbsatz 2 er-
forderliche Ausbildungsnachweis den Abschluss einer 
reglementierten Ausbildung im Sinn von Art. 1 Buchst. 
d a) der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Aner-
kennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens 
dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl EG 
Nr. L 19 S. 16), geändert durch die Richtlinie 
2001/19/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2001 (ABl EG Nr. L 206 S. 1), bestä-
tigt.” 

2. Es wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend für Drittstaaten 
und Drittstaatsangehörige, soweit sich hinsichtlich der 
Diplomanerkennung und der Anerkennung von Befähi-
gungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

§ 6 

In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in 
Kraft. 

Der Präsident  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 


